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Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate des
Oberlandesgerichts Braunschweig

(Stand: 1. April 2007)

Die Familiensenate des Oberlandesgerichts Braun-
schweig verwenden die unterhaltsrechtlichen Leitlinien
als Orientierungshilfe für den Regelfall. Die Leitlinien
dienen dem Zweck, die Rechtsprechung der Senate zu
vereinheitlichen. Sie haben jedoch keine bindende Wir-
kung und können insbesondere die Prüfung des Einzel-
falles nicht ersetzen. Das Tabellenwerk der Düsseldorfer
Tabelle ist angefügt. Die Erläuterungen werden durch
nachfolgende Leitlinien ersetzt.

Unterhaltsrechtliches Einkommen
Bei der Ermittlung und Zurechnung von Einkommen ist
stets zu unterscheiden, ob es um Verwandten- oder Ehe-
gattenunterhalt und ob es um die Bemessung des Bedarfs
oder die Feststellung der Bedürftigkeit bzw. Leistungsfä-
higkeit geht. Das unterhaltsrechtliche Einkommen ist
nicht immer identisch mit den steuerrechtlichen Einkünf-
ten.

1. Geldeinnahmen:

1.1 Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Summe
aller Einkünfte;

1.2 soweit Leistungen nicht monatlich anfallen (z.B.
Weihnachtsgratifikation und Urlaubsgeld), werden sie
auf ein Jahr umgelegt. Einmalige Zahlungen (z.B. Abfin-
dungen) sind auf einen angemessenen Zeitraum zu ver-
teilen;

1.3 Überstundenvergütungen werden dem Einkommen
zugerechnet, soweit sie berufstypisch sind und das im je-
weiligen Beruf übliche Maß nicht überschreiten.

Darüber hinausgehende Einnahmen aus Überstunden
oder Zusatzarbeit sind auf Grund der Umstände des Ein-
zelfalls (z.B. hohe Schuldenbelastung, Sicherung des
Mindestbedarfs) nach Billigkeit zuzurechnen;

1.4 Auslösungen und Spesen werden pauschal zu 1/3-
Anteil als Einkommen behandelt, soweit nicht der
Nachweis geführt wird, dass derartige Leistungen not-
wendigerweise im weitergehenden Umfang verbraucht
werden und deshalb keine entsprechende häusliche Er-
sparnis eintritt. Bei steuerfrei gewährten Auslösungen
pp. wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie als
Aufwandsentschädigung auf Nachweis gezahlt worden
sind;

1.5 bei der Ermittlung des Einkommens aus selbststän-
diger Tätigkeit wird in der Regel an den Gewinn aus
einem zeitnahen 3-Jahres-Zeitraum angeknüpft;

Privatentnahmen können im Ausnahemefall Indizcha-
rakter für die Feststellung der für den Lebensunterhalt
tatsächlich verfügbaren Mittel haben, wenn keine oder
keine ordnungsgemäße Gewinnermittlung vorhanden ist
oder diese offensichtlich kein zutreffendes Bild ergibt;

1.6 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie
aus Kapitalvermögen ergeben sich aus der Differenz zwi-
schen Einnahmen und anerkennenswürdigen Werbungs-
kosten. Für Gebäude ist in der Regel keine Abschreibung
für Abnutzung (AfA) anzusetzen;

1.7 Steuererstattungen und Steuernachzahlungen sind in
der Regel in dem Kalenderjahr, in dem sie anfallen, zu
berücksichtigen („In-Prinzip“) und auf die Monate dieses
Kalenderjahres umzulegen. Eine Fortschreibung für Fol-
gejahre setzt voraus, dass die Bemessungsgrundlagen im
Wesentlichen unverändert bleiben. Soweit Erstattungen
auf Aufwendungen beruhen, die unterhaltsrechtlich nicht
zu berücksichtigen sind, bleiben auch die Steuererstat-
tungen außer Betracht;

1.8 sonstige Einnahmen (z.B. Sachbezüge, Trinkgelder);

2. Sozialleistungen

2.1 Arbeitslosengeld (§ 117 SGB III) und Krankengeld;

2.2 Arbeitslosengeld II (nach dem SGB II) beim Unter-
haltsverpflichteten. Beim Unterhaltsberechtigten sind
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
§§ 19 ff. SGB II kein Einkommen, es sei denn, die Nicht-
berücksichtigung der Leistungen ist in Ausnahmefällen
treuwidrig; nicht subsidiäre Leistungen nach dem SGB II
sind in jedem Fall Einkommen;

2.3 Wohngeld, soweit es nicht erhöhte Wohnkosten
deckt;

2.4 BAföG-Leistungen, auch soweit sie als Darlehen ge-
währt werden, mit Ausnahme von Vorausleistungen nach
§§ 36, 37 BAföG;

2.5 Erziehungsgeld nach dem BErzGG allein in den
Ausnahmefällen des § 9 Satz 2 BErzGG, allerdings nur
insoweit, als der notwendige Selbstbehalt des Leistungs-
empfängers überschritten wird;

Elterngeld (für Geburten ab 1.7.2007) nach Maßgabe des
§ 11 ElterngeldG;

2.6 Renten wegen Minderung oder Verlust der Erwerbs-
fähigkeit (§§ 43 SGB VI, 56 SGB VII);
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2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blinden-
geld, Versorgungsrenten, Schwerbeschädigten- und Pfle-
gezulagen nach Abzug eines Betrages für tatsächliche
Mehraufwendungen; § 1610a BGB ist zu beachten;

2.8 bei der Pflegeperson der Anteil des Pflegegeldes,
durch den ihre Bemühungen abgegolten werden; bei
Pflegegeld aus der Pflegeversicherung gilt dies nur in den
Ausnahmefällen des § 13 Abs. 6 SGB XI;

2.9 in der Regel Bezüge nach §§ 41–43 SGB XII
(Grundsicherung) beim Verwandtenunterhalt (anders
beim Ehegattenunterhalt);

2.10 kein Einkommen ist die sonstige Sozialhilfe nach
dem SGB XII.

Die Unterhaltsforderung eines Empfängers dieser Leis-
tungen kann in Ausnahmefällen treuwidrig sein;

2.11 Kein Einkommen sind Leistungen aus dem Unter-
haltsvorschussgesetz.

3. Kindergeld
Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet (vgl.
Nr. 14).

4. Geldwerte Zuwendungen
Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeitgebers (z.B.
Firmenwagen, kostenlose oder verbilligte Wohnung, un-
entgeltliche Verpflegung) sind Einkommen, soweit sie –
ggf. nach § 287 ZPO zu schätzende – entsprechende Ei-
genaufwendungen ersparen.

5. Wohnwert
Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen
Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des Vermögens un-
terhaltsrechtlich wie Einkommen zu behandeln. Neben
dem Wohnwert sind auch Zahlungen nach dem Eigen-
heimzulagengesetz anzusetzen.
Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der Wohnwert den
berücksichtigungsfähigen Schuldendienst (bei der Be-
darfsbemessung einschließlich Tilgungsleistungen), not-
wendige Instandhaltungskosten und die verbrauchsunab-
hängigen Kosten, mit denen ein Mieter üblicherweise
nicht belastet wird, übersteigt.
Auszugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es nicht
möglich oder nicht zumutbar ist, die Wohnung aufzuge-
ben und das Objekt zu vermieten oder zu veräußern, kann
statt dessen die ersparte Miete angesetzt werden, die an-
gesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen
wäre. Dies kommt insbesondere für die Zeit bis zur
Scheidung in Betracht, wenn ein Ehegatte das Familien-
heim allein bewohnt.

6. Haushaltsführung
Führt ein nicht voll Erwerbstätiger einem unterhalts-
rechtlich leistungsfähigen Dritten den Haushalt, so kann
hierfür ein Einkommen anzusetzen sein.

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit
Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit kann nach
Billigkeit ganz oder teilweise unberücksichtigt bleiben.

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter
Freiwillige Zuwendungen Dritter (z.B. Geldleistungen,
kostenloses Wohnen) sind in der Regel nur dann als Ein-
kommen zu berücksichtigen, wenn dies dem Willen des
Dritten entspricht.

9. Erwerbsobliegenheit und fiktives Einkommen

9.1 Einkommen sind auch auf Grund einer unterhalts-
rechtlichen Obliegenheit erzielbare Einkünfte. Gegen-
über minderjährigen und diesen gleich gestellten volljäh-
rigen (privilegierten) Kindern ist die Obliegenheit nach
Maßgabe des § 1603 Abs. 2 BGB gesteigert, wenn kein
anderer unterhaltspflichtiger Verwandter vorhanden ist;

9.2 bei Arbeitslosigkeit sind über eine Meldung bei der
Agentur für Arbeit hinausgehende Erwerbsbemühungen
im Einzelnen darzulegen und zu belegen. Der Hinweis
auf die Arbeitsmarktlage macht den Nachweis von Be-
mühungen nur im Ausnahmefall entbehrlich. Bei unzu-
reichenden Bemühungen können fiktive Einkünfte nach
den Umständen des Einzelfalles unter Berücksichtigung
von Beruf, Alter, Gesundheitszustand, Fähigkeiten und
dem zuletzt erzielten Verdienst zu Grunde gelegt werden.

10. Bereinigung des Einkommens

10.1 Vom Bruttoeinkommen sind Steuer, Sozialabgaben
und/oder angemessene Vorsorgeaufwendungen abzuset-
zen (Nettoeinkommen).
Es besteht die Obliegenheit, Steuervorteile in Anspruch
zu nehmen (z.B. Eintragung eines Freibetrages bei erheb-
lichen Werbungskosten; für titulierten oder unstreitig ge-
zahlten Ehegattenunterhalt). Bei der Ermittlung der
Steuervorteile sind damit verbundene Nachteile sowie
Pauschbeträge gegenzurechnen;

10.2 berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den
privaten Lebenshaltungskosten nach objektiven Merk-
malen eindeutig abgrenzen lassen, sind im Rahmen des
Angemessenen vom Nettoeinkommen aus unselbständi-
ger Arbeit abzuziehen:

10.2.1 bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte
kann von Einkünften aus nicht selbständiger Erwerbstä-
tigkeit eine Pauschale von 5 % des Nettoeinkommens
(Ziffer 10.1) angesetzt werden, höchstens jedoch monat-
lich 150,00 c und mindestens monatlich 50,00 c (25,00 c

bei geringerem Monatseinkommen als 500,00 c). Über-
steigen die berufsbedingten Aufwendungen diese Pau-
schale oder werden sie substantiiert bestritten, so sind die
Aufwendungen im Einzelnen darzulegen;

10.2.2 für die notwendigen Kosten der berufsbedingten
Nutzung eines Kraftfahrzeugs kann der nach den Sätzen
des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JVEG anzuwendende Betrag
(seit 1.1.2007: 0,30 c / für die Zeit davor: 0,26 c pro ge-
fahrenen Kilometer) angesetzt werden; damit sind in der
Regel die Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug er-
fasst. Werden die Raten für einen zur Anschaffung auf-
genommenen Kredit berücksichtigt, so verringern sich
die anrechnungsfähigen Fahrtkosten. Bei langen Fahr-
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strecken (ab ca. 30 km einfach) kann der Kilometersatz
im angemessenen Rahmen nach unten korrigiert wer-
den;

10.2.3 bei einem Auszubildenden sind in der Regel
90,00 c als pauschaler ausbildungsbedingter Aufwand
abzuziehen;

10.3 Kinderbetreuungskosten sind abzugsfähig, soweit
die Betreuung durch Dritte in Folge der Berufstätigkeit
erforderlich ist. Außerdem kann im Einzelfall ein Kinder-
betreuungsbonus zu berücksichtigen sein;

10.4 Schulden können je nach den Umständen des Ein-
zelfalles (Art, Grund und Zeitpunkt des Entstehens) das
anrechenbare Einkommen vermindern (auch beim Kin-
desunterhalt).
Sie sind im Rahmen eines angemessenen Tilgungsplanes
absetzbar, wenn nach einer umfassenden Gesamtabwä-
gung ihre Berücksichtigung der Billigkeit entspricht. Da-
bei sind die Belange von Unterhaltsberechtigten – insbe-
sondere von minderjährigen Kindern –, Unterhalts-
schuldnern und Drittgläubigern zu würdigen. Regelmä-
ßig abgezogen werden voreheliche und eheliche Schul-
den, die die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt haben,
ihr Verwendungszweck ist in der Regel ohne Bedeutung.

Den Unterhaltsschuldner kann eine Obliegenheit zur Ein-
leitung der Verbraucherinsolvenz treffen, wenn dieses
Verfahren zulässig und geeignet ist, den laufenden Unter-
halt seiner minderjährigen Kinder dadurch sicherzustel-
len, dass ihm Vorrang vor sonstigen Verbindlichkeiten
eingeräumt wird. Das gilt nur dann nicht, wenn der Un-
terhaltsverpflichtete Umstände vorträgt und ggf. nach-
weist, die eine solche Obliegenheit im Einzelfall als un-
zumutbar erscheinen lassen.

10.5 Bei der Prüfung, ob Unterhaltsleistungen vorweg
abzuziehen sind (vgl. Ziffer 15.2), ist zwischen Bedarfs-
ermittlung und Leistungsfähigkeit zu unterscheiden;

10.6 vermögenswirksame Leistungen vermindern das
Einkommen nicht, jedoch ist deren Arbeitgeberanteil ab-
zugsfähig.

Kindesunterhalt
11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt)
Der Barunterhaltsbedarf minderjähriger und noch im el-
terlichen Haushalt lebender volljähriger unverheirateter
Kinder bestimmt sich nach den Sätzen der Düsseldorfer
Tabelle (vgl. Anlage 1). Bei minderjährigen Kindern
kann er als Festbetrag oder als Vomhundertsatz des Re-
gelbetrages nach der Regelbetragsverordnung geltend
gemacht werden.

11.1 Die Tabellensätze enthalten keine Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung des Kindes. Solche zu-
sätzlich aufzubringenden Beiträge sind vorweg vom Ein-
kommen des Unterhaltspflichtigen abzuziehen;

11.2 die Tabellensätze erfassen den Fall, dass der Unter-
haltspflichtige einem Ehegatten und zwei Kindern Unter-

halt zu gewähren hat. Wird dieser Regelansatz um einen
Unterhaltsberechtigten über- oder unterschritten, recht-
fertigt dies in der Regel die „Höher- bzw. Herabstufung“
um eine Einkommensgruppe. Der Mindestbedarf darf al-
lerdings nicht unterschritten werden. Er bestimmt sich
nach der unteren Einkommensgruppe (Regelbetrag nach
der Regelbetragsverordnung);
die Bedarfskontrollbeträge der Düsseldorfer Tabelle wer-
den nicht übernommen. Das mit Hilfe der Tabelle gewon-
nene Ergebnis ist aber stets auf seine Angemessenheit für
den zu entscheidenden Einzelfall zu prüfen.

12. Minderjährige Kinder

12.1 Bei minderjährigen Kindern, die bei einem Eltern-
teil leben, richtet sich der Tabellenunterhalt nach dem
Einkommen des anderen Elternteils.
Der Elternteil, der ein minderjähriges Kind betreut, leis-
tet regelmäßig hierdurch seinen Beitrag zum Kindesun-
terhalt (§ 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB) und ist auch bei eige-
nem Einkommen grundsätzlich nicht barunterhalts-
pflichtig („Gleichwertigkeit von Betreuungs- und Barun-
terhalt“);

12.2 eigenes Einkommen des Kindes mindert grundsätz-
lich seinen Unterhaltsanspruch (§ 1602 BGB); es wird
nicht nur auf den Barbedarf angerechnet, sondern kommt
auch dem betreuenden Elternteil zu Gute, so dass es in der
Regel zur Hälfte vom Tabellenunterhalt abzuziehen ist;

12.3 sind bei einer auswärtigen Unterbringung des Kin-
des oder bei einem im Vergleich zum Barunterhalts-
pflichtigen wesentlich höheren Einkommen des betreu-
enden Elternteils ausnahmsweise beide Eltern zum Bar-
unterhalt verpflichtet, haften sie – wie beim Kindesunter-
halt Volljähriger, vgl. Ziff. 13.3 – anteilig für den Ge-
samtbedarf (§ 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB), und zwar nach
dem Verhältnis ihrer den notwendigen Selbstbehalt über-
steigenden Einkommen. Der Verteilungsschlüssel kann
unter Berücksichtigung einer verbleibenden Kinderbe-
treuung wertend verändert werden;

12.4 bei Zusatzbedarf (Prozesskostenvorschuss, Mehr-
bedarf, Sonderbedarf) gilt ebenfalls § 1606 Abs. 3 Satz 1
BGB (vgl. Ziff. 13.3).

13. Volljährige Kinder

13.1 Beim Bedarf volljähriger Kinder ist zwischen Kin-
dern mit eigenem Haushalt und im Haushalt der Eltern
oder eines Elternteils lebenden Kindern zu unterschei-
den:

13.1.1 für im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils
wohnende volljährige, unverheiratete Kinder gilt die Al-
tersstufe 4 der Düsseldorfer Tabelle. Sind beide Eltern
leistungsfähig (vgl. Ziff. 21.3.1), ist der Bedarf des Kin-
des in der Regel nach dem zusammengerechneten Ein-
kommen (ohne Zu- und Abschläge nach Nr. 11.2) zu be-
messen, ist aber in der Regel auf 640,00 c zu begrenzen.
Für die Haftungsquote gilt Ziff. 13.3. Ein Elternteil hat je-
doch höchstens den Unterhalt zu leisten, der sich aus sei-
nem Einkommen nach der Düsseldorfer Tabelle ergibt;
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13.1.2 der angemessene Bedarf eines volljährigen Kin-
des mit eigenem Hausstand beträgt in der Regel monat-
lich 640,00 c ohne Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung sowie Studiengebühren.
Von diesem Betrag kann bei erhöhtem Bedarf oder mit
Rücksicht auf die Lebensstellung der Eltern abgewichen
werden;

13.2 auf den Unterhaltsbedarf werden Einkünfte des Kin-
des, auch BAföG-Darlehen und Ausbildungsbeihilfen
(letztere gekürzt um ausbildungsbedingte Aufwendun-
gen, vgl. 10.2.3) angerechnet. Einkünfte aus unzumutba-
rer Erwerbstätigkeit können nach Billigkeit ganz oder
teilweise unberücksichtigt bleiben;

13.3 mit Eintritt der Volljährigkeit besteht – auch für pri-
vilegiert volljährige Kinder – grundsätzlich eine Barun-
terhaltspflicht beider Elternteile.
Zur Ermittlung des Haftungsanteils bei anteiliger Barun-
terhaltspflicht ist das bereinigte Nettoeinkommen jedes
leistungsfähigen Elternteils gemäß Ziff. 10 zu ermitteln
und vom unterhaltsrelevanten Resteinkommen ein So-
ckelbetrag in Höhe des angemessenen Selbstbehalts von
980,00 c / 1.100,00 c (bei Erwerbstätigkeit) abzuziehen.
Der so ermittelte Haftungsanteil ist auf seine Angemes-
senheit zu überprüfen und kann bei Vorliegen besonderer
Umstände (z.B. behindertes Kind) wertend verändert
werden.

Bei volljährigen privilegierten Kindern wird der Sockel-
betrag bis zum notwendigen Selbstbehalt (770,00 c /
890,00 c bei Erwerbstätigkeit) herabgesetzt, wenn der
Bedarf des Kindes anderenfalls nicht gedeckt werden
kann (§ 1603 Abs. 2 Satz 3 BGB).

14. Verrechnung des Kindergeldes
Das Kindergeld wird nach § 1612b BGB ausgeglichen.
Zur Verrechnung des Kindergeldes bei minderjährigen
Kindern nach § 1612b Abs. 5 BGB siehe Verrechnungs-
tabelle Anlage 2.

Ehegattenunterhalt
15. Unterhaltsbedarf

15.1 Der Unterhaltsbedarf des Ehegatten wird durch die
Einkommens- und Vermögensverhältnisse im Unter-
haltszeitraum bestimmt, soweit diese die ehelichen Le-
bensverhältnisse nachhaltig geprägt haben (§§ 1361,
1578 BGB);
Veränderungen des Einkommens während des Getrennt-
lebens der Ehegatten sind grundsätzlich zu berücksichti-
gen. Ausnahmen gelten für Einkommenssteigerungen,
die auf einer unerwarteten, vom Normalverlauf erheblich
abweichenden Entwicklung beruhen;

für den nachehelichen Unterhalt sind die Einkünfte zur
Zeit der Rechtskraft der Scheidung (oder deren Surroga-
te) maßgebend. Einkommensänderungen nach der Schei-
dung sind zu berücksichtigen, wenn diese aus der Sicht
des Scheidungszeitpunktes mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu erwarten waren und diese Erwartung bereits in der Ehe
angelegt war – z.B. Einkommenssteigerungen durch nor-

male Lohn- oder Gehaltserhöhungen, Wegfall von Kre-
dit- und Unterhaltspflichten;

Erwerbseinkommen des Ehegatten, der während der Ehe
den Haushalt geführt oder Kinder betreut hat, ist als ehe-
prägendes Surrogationseinkommen anzusehen;

das gilt auch für den Wert von Versorgungsleistungen, die
der Ehegatte in der häuslichen Gemeinschaft mit einem
neuen Partner erbringt oder für eine aus dem Versor-
gungsausgleich bezogene Rente;

auch ein fiktiv anzusetzendes Erwerbseinkommen, zu
dessen Erzielung der unterhaltsberechtigte Ehegatte in
der Lage ist, ist als Surrogation des wirtschaftlichen Wer-
tes seiner bisherigen Leistungen durch Haushaltsführung
anzusehen.

15.2 Der Bedarf jedes Ehegatten ist grundsätzlich mit der
Hälfte sämtlicher eheprägenden Einkünfte anzusetzen
(Halbteilungsgrundsatz);
von dem anrechnungspflichtigen Einkommen des zum
Kindesunterhalt verpflichteten Ehegatten ist vorweg der
Tabellenkindesunterhalt (ohne Berücksichtigung von
Kindergeld und ohne Einhaltung einer Mindestgrenze)
abzuziehen, es sei denn, der Kindesunterhalt ist in ande-
rer Höhe unveränderlich tituliert oder gezahlt; in diesen
Fällen ist der Titel – bzw. Zahlbetrag zuzüglich des nach
§ 1612b Abs. 5 BGB zu berechnenden Kindergeldanteils
abzusetzen;

außerdem ist ein Erwerbstätigenbonus von 1/7-Anteil als
Arbeitsanreiz und zum Ausgleich derjenigen berufsbe-
dingten Aufwendungen, die sich nicht eindeutig von pri-
vaten Lebenshaltungskosten abgrenzen lassen, einkom-
mensmindernd zu berücksichtigen. Der Bonus ist nach
Vorwegabzug berufsbedingter Aufwendungen, des Kin-
desunterhalts und sonstiger berücksichtigungsfähiger
Schulden zu berechnen;

15.3 Bei sehr guten Einkommensverhältnissen des Unter-
haltspflichtigen (und des Berechtigten) kommt eine kon-
krete Bedarfsberechnung in Betracht;

15.4 werden Altersvorsorgeunterhalt (zu berechnen nach
der „Bremer Tabelle“ – Anlage 3) und / oder Kranken-
und Pflegeversicherungskosten vom Berechtigten geson-
dert geltend gemacht oder vom Verpflichteten bezahlt,
sind diese in der Regel vom Einkommen des Pflichtigen
vorweg abzuziehen;
Vorsorgeunterhalt kann nur beansprucht werden, wenn
der Elementarunterhalt sichergestellt ist;

15.5 konkret geltend gemachter trennungsbedingter
Mehrbedarf kann nur ausnahmsweise berücksichtigt
werden, wenn der berechtigte oder verpflichtete Ehegatte
über zusätzliches, nicht prägendes Einkommen verfügt,
das die Zahlung des Mehrbedarfs neben dem Unterhalt
nach den ehelichen Lebensverhältnissen erlaubt.

16. Bedürftigkeit
Eigene Einkünfte des Unterhaltsberechtigten, die er er-
zielt oder durch zumutbare Erwerbstätigkeit erzielen
könnte, sind grundsätzlich nach der Differenzmethode
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auf den Bedarf anzurechnen (§ 1577 Abs. 1 BGB). Die
unterhaltsrechtlich maßgeblichen Erwerbseinkünfte sind
um den Erwerbstätigenbonus (1/7-Anteil) zu vermin-
dern;

soweit der unterhaltsberechtigte Ehegatte Einkünfte be-
zieht, welche die ehelichen Lebensverhältnisse nicht ge-
prägt haben (z.B. aus Erbschaft), sind diese Erwerbsein-
künfte nach der Anrechnungsmethode auf den Bedarf an-
zurechnen, Erwerbseinkünfte zu einem 6/7-Anteil.

17. Erwerbsobliegenheit

17.1 Beim nachehelichen Unterhalt besteht nur dann keine
Verpflichtung zu einer eigenen Erwerbstätigkeit, wenn der
geschiedene Ehegatte insbesondere durch Kindesbetreu-
ung, Krankheit oder Alter an der Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit gehindert ist (§§ 1570 bis 1576 BGB);

17.2 die Erwerbsobliegenheit des Ehegatten, der minder-
jährige Kinder betreut, richtet sich nach den Umständen
des Einzelfalles (Zahl und Alter der Kinder, anderweitige
Betreuungsmöglichkeiten, Erziehungs- und Schulproble-
me usw.). Im Allgemeinen besteht keine Verpflichtung,
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wenn das jüngste
Kind das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ab Voll-
endung des 8. Lebensjahres bis zur Vollendung des 15. Le-
bensjahres besteht in der Regel eine Obliegenheit zur teil-
weisen, danach zur vollen Erwerbstätigkeit.

Weitere Unterhaltsansprüche
18. Ansprüche aus § 1615l BGB
Der Bedarf nach § 1615l BGB bemisst sich nach der Le-
bensstellung des betreuenden Elternteils und beträgt min-
destens 770,00 c, bei Erwerbstätigkeit 890,00 c; er ist
nicht höher als der fiktive Bedarf eines Ehegatten in glei-
cher Situation.

19. Elternunterhalt
Der Unterhaltsbedarf der Eltern ist konkret darzulegen.
Leistungen nach §§ 41–43 SGB XII (Grundsicherung)
sind anzurechnen.

20. Lebenspartnerschaft
Bei Getrenntleben oder Aufhebung der Lebenspartner-
schaft gelten §§ 12, 16 LPartG.

Leistungsfähigkeit und Mangelfall
21. Selbstbehalt des Verpflichteten

21.1 Dem Unterhaltspflichtigen muss nach Abzug der
Unterhaltsansprüche von seinem Einkommen der soge-
nannte Selbstbehalt verbleiben;

21.2 für Eltern gilt gegenüber minderjährigen Kindern
und privilegiert volljährigen Kindern (§ 1603 Abs. 2 Satz
2 BGB) im Allgemeinen der notwendige Selbstbehalt als
unterste Grenze der Inanspruchnahme. Er beträgt:

– 890,00 c beim erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen;
– 770,00 c beim nicht erwerbstätigen Pflichtigen.

Hierin sind Kosten des Wohnbedarfs (Warmmiete, d. h.

Miete einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und
Heizung) in Höhe von 360,00 c enthalten;

21.3 beim Verwandtenunterhalt ist im Übrigen der ange-
messene Selbstbehalt zu wahren.

21.3.1 Er beträgt gegenüber (nicht privilegierten) voll-
jährigen Kindern:

– 1.100,00 c beim erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen;
– 980,00 c beim nicht erwerbstätigen Pflichtigen;

21.3.2 bei Ansprüchen aus § 1615l BGB ist der Selbst-
behalt in der Regel mit einem Betrag zu bemessen, der
zwischen dem angemessenen Selbstbehalt nach § 1603
Abs. 1 BGB und dem notwendigen Selbstbehalt nach
§ 1603 Abs. 2 BGB liegt.
Er beträgt in der Regel:
– 1.000,00 c beim erwerbstätigen Unterhaltsverpflich-

teten;
– 935,00 c beim nicht erwerbstätigen Pflichtigen.

Hierin enthalten sind Warmmietkosten von monatlich
450,00 c;

21.3.3 der Selbstbehalt gegenüber Eltern richtet sich
nach den Umständen des Einzelfalles unter Berücksichti-
gung des angemessenen Unterhalts vorrangig Berechtig-
ter; er beträgt zumindest 1.400,00 c, wobei die Hälfte des
diesen Mindestbetrag übersteigenden Einkommens zu-
sätzlich anrechnungsfrei bleibt;

21.4 gegenüber Ehegatten gilt grundsätzlich der ehean-
gemessene Selbstbehalt. Er ist sowohl beim Trennungs-
unterhalt als auch beim Scheidungsunterhalt in der Regel
mit einem Betrag zu bemessen, der zwischen dem ange-
messenen und notwendigen Selbstbehalt liegt.
Er beträgt regelmäßig
– 1.000,00 c beim erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen
– 935,00 c beim nicht erwerbstätigen Verpflichteten.

Hierin enthalten sind Warmmietkosten von monatlich
450,00 c;

21.5 der Selbstbehalt kann im Einzelfall angemessen ab-
gesenkt oder erhöht werden.

22. Bedarf des mit dem Unterhaltspflichtigen
zusammenlebenden Ehegatten
Ist der Unterhaltspflichtige verheiratet, wird für den mit
ihm zusammenlebenden Ehegatten der (fiktive) eheange-
messene Unterhaltsbedarf angesetzt, allerdings unter Be-
achtung der folgenden im Regelfall geltenden Mindest-
sätze:

22.1 bei Unterhaltsansprüchen minderjähriger oder pri-
vilegiert volljähriger Kinder:

560,00 c, bei Erwerbstätigkeit 650,00 c;

22.2 bei Unterhaltsansprüchen volljähriger Kinder:
713,00 c, bei Erwerbstätigkeit 800,00 c;

22.3 bei Unterhaltsansprüchen der Eltern:
mindestens 1.050,00 c.
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23. Mangelfall

23.1 Reicht das Einkommen des Unterhaltspflichtigen
zur Deckung seines eigenen notwendigen/angemessenen
Eigenbedarfs und zur Erfüllung der Unterhaltsansprüche
mehrerer gleichrangiger Unterhaltsberechtigter nicht
aus, ist die nach Abzug des Eigenbedarfs des Pflichtigen
verbleibende Verteilungsmasse anteilig auf alle gleich-
rangigen Unterhaltsberechtigten im Verhältnis ihrer je-
weiligen Unterhaltsansprüche (Einsatzbeträge) zu vertei-
len;

23.2 als Einsatzbeträge sind – ggf. vermindert um anre-
chenbares Einkommen des Unterhaltsberechtigten – an-
zusetzen:

23.2.1 für den Kindesunterhalt der Bedarfssatz nach der
Düsseldorfer Tabelle entsprechend dem maßgebenden
Einkommen des Unterhaltspflichtigen (d.h. kein automa-
tischer Ansatz des Existenzminimums nach Einkom-
mensgruppe VI der Düsseldorfer Tabelle bzw. des Regel-
unterhaltsbetrages);

wird im absoluten Mangelfall neben Kindesunterhalt
auch Ehegattenunterhalt geschuldet, ist für den Kindes-
unterhalt ein Einsatzbetrag von 135 % des Regelbetrages
nach der Regelbetragsverordnung zu Grunde zu legen
und für den Ehegatten der notwendige Eigenbedarf als
Einsatzbetrag in die Mangelverteilung einzustellen;

23.2.2 der Einsatzbetrag für den Ehegattenunterhalt
richtet sich nach dem eheangemessenen Unterhalt unter
Vorwegabzug des Kindesunterhalts; er beträgt mindes-
tens jedoch 770,00 c, bei Erwerbstätigkeit 890,00 c – die-

se Mindestsätze gelten auch neben Kindesunterhalt im
absoluten Mangelfall;

23.2.3 für den mit dem Pflichtigen zuammenlebenden
Ehegatten 560,00 c bzw. 650,00 c, wenn dieser erwerbs-
tätig ist.

23.3 Die Ansprüche aller gleichrangigen Unterhaltsbe-
rechtigten sind im Verhältnis zur Verteilungsmasse pro-
zentual zu kürzen (Verteilungsmasse : Gesamtbedarf x
100); sofern gegenüber den Unterhaltsberechtigten
verschieden hohe Eigenbedarfssätze des Pflichtigen
gelten, ist die Kürzungsberechnung zunächst mit dem
angemessenen Eigenbedarf des Pflichtigen für alle
Unterhaltsberechtigten durchzuführen und danach der
gekürzte Kindesunterhalt anteilig aus der Differenz
zwischen dem notwendigen und angemessenen Eigen-
bedarf höchstens bis zum vollen Tabellenbetrag aufzu-
füllen;

23.4 Kindergeld ist nach Maßgabe des § 1612b BGB an-
zurechnen.

Sonstiges
24. Rundung
Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro aufzurunden.

25. Ost-West-Fälle
Bei sogenannten Ost-West-Fällen richtet sich der Bedarf
des Kindes nach der an seinem Wohnsitz geltenden Un-
terhaltstabelle, der Selbstbehalt des Pflichtigen nach den
an dessen Wohnsitz geltenden Selbstbehaltssätzen.

Anhang:
1. Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1.7.2005)

Düsseldorfer Tabelle
Nettoeinkommen des Barunter-

haltspflichtigen (Anm. 3, 4)
Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) Vomhundert-

satz

0–5 6–11 12–17 ab 18

Alle Beträge in Euro
1. bis 1300 204 247 291 335 100

2. 1300 – 1500 219 265 312 359 107

3. 1500 – 1700 233 282 332 382 114

4. 1700 – 1900 247 299 353 406 121

5. 1900 – 2100 262 317 373 429 128

6. 2100 – 2300 276 334 393 453 135

7. 2300 – 2500 290 351 414 476 142

8. 2500 – 2800 306 371 437 503 150

9. 2800 – 3200 327 396 466 536 160

10. 3200 – 3600 347 420 495 570 170

11. 3600 – 4000 368 445 524 603 180

12. 4000 – 4400 388 470 553 637 190

13. 4400 – 4800 408 494 582 670 200
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2. Kindergeldanrechungstabelle nach § 1612b Abs. 5 BGB Stand: 1.7.2005
Anrechnung des (hälftigen) Kindergeldes für das 1. bis 3. Kind von je 77 c

Einkommensgruppe 0 – 5 Jahre 6 – 10 Jahre 12 – 17 Jahre

1 = 100 % 204 – 5 = 199 247 – 0 = 247 291 – 0 = 291
2 = 107 % 219 – 20 = 199 265 – 8 = 257 312 – 0 = 312
3 = 114 % 233 – 34 = 199 282 – 25 = 257 332 – 16 = 316
4 = 121 % 247 – 48 = 199 299 – 42 = 257 353 – 37 = 316
5 = 128 % 262 – 63 = 199 317 – 60 = 257 373 – 57 = 316
6 = 135 % 276 – 77 = 199 334 – 77 = 257 393 – 77 = 316

Anrechnung des (hälftigen) Kindergeldes für das 4. und jedes weitere Kind von je 89,50 c

Einkommensgruppe 0 – 5 Jahre 6 – 11 Jahre 12 – 17 Jahre

1 = 100 % 204 – 17,50 = 186,50 247 – 2,50 = 244,50 291 – 0 = 291,00
2 = 107 % 219 – 32,50 = 186,50 265 – 20,50 = 244,50 312 – 8,50 = 303,50
3 = 114 % 233 – 46,50 = 186,60 282 – 37,50 = 244,50 332 – 28,50 = 303,50
4 = 121 % 247 – 60,50 = 186,50 299 – 54,50 = 244,50 353 – 49,50 = 303,50
5 = 128 % 262 – 75,50 = 186,50 317 – 72,50 = 244,50 373 – 69,50 = 303,50
6 = 135 % 276 – 89,50 = 186,50 334 – 89,50 = 244,50 393 – 89,50 = 303,50

3. Bremer Tabelle Stand 1.1.2007

Nettobemessungsgrundlage
in Euro

Zuschlag in % zur Berech-
nung der Bruttobemessungs-

grundlage

Nettobemessungsgrundlage
in Euro

Zuschlag in % zur Berech-
nung der Bruttobemessungs-

grundlage

0 – 825 14 % 1.981 – 2.030 45 %
826 – 870 15 % 2.031 – 2.085 46 %
871 – 910 16 % 2.086 – 2.135 47 %
911 – 945 17 % 2.136 – 2.190 48 %
946 – 980 18 % 2.191 – 2.245 49 %
981 – 1.015 19 % 2.246 – 2.295 50 %

1.016 – 1.050 20 % 2.296 – 2.350 51 %
1.051 – 1.085 21 % 2.351 – 2.400 52 %
1.086 – 1.105 22 % 2.401 – 2.455 53 %
1.106 – 1.125 23 % 2.456 – 2.505 54 %
1.126 – 1.145 24 % 2.506 – 2.555 55 %
1.146 – 1.165 25 % 2.556 – 2.610 56 %
1.166 – 1.190 26 % 2.611 – 2.660 57 %
1.191 – 1.215 27 % 2.661 – 2.710 58 %
1.216 – 1.245 28 % 2.711 – 2.760 59 %
1.246 – 1.280 29 % 2.761 – 2.810 60 %
1.281 – 1.320 30 % 2.811 – 2.855 61 %
1.321 – 1.360 31 % 2.856 – 2.905 62 %
1.361 – 1.400 32 % 2.906 – 2.955 63 %
1.401 – 1.445 33 % 2.956 – 3.005 64 %
1.446 – 1.490 34 % 3.006 – 3.055 65 %
1.491 – 1.535 35 % 3.056 – 3.110 66 %
1.536 – 1.580 36 % 3.111 – 3.255 67 %
1.581 – 1.625 37 % 3.256 – 3.545 68 %
1.626 – 1.675 38 % 3.546 – 3.900 69 %
1.676 – 1.725 39 % 3.901 – 4.330 70 %
1.726 – 1.775 40 % 4.331 – 4.865 71 %
1.776 – 1.825 41 % 4.866 – 5.555 72 %
1.826 – 1.875 42 % 5.556 – 6.470 73 %
1.876 – 1.925 43 % 6.471 – 7.745 74 %
1.926 – 1.980 44 % ab 7.746 75 %
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